
Richtlinien für den Unterricht an der Musikschule Herisau
1.	 Austritte sind grundsätzlich nur auf Semester-

ende möglich. Sie sind bis 15. Dez. für das erste 
Semester, bzw. 15. Mai für das zweite Semester der 
Schule schriftlich zu melden (auch Wegzüge). Bei 
unbegründeter Nichteinhaltung dieser Frist wird das 
Schulgeld für ein weiteres Semester fällig.

2.	 Eintritte sind jeweils auf Semesterbeginn
möglich. Die Anmeldung für den Besuch des ersten 
Semesters hat bis 15. Mai, die Anmeldung für den 
Besuch des zweiten Semesters hat bis 15. Dezem-
ber zu erfolgen. Anmeldeformulare können auf dem 
Musikschulsekretariat bezogen werden.

3.	 Die Zuteilung der Schüler/-innen an die
Fachlehrpersonen erfolgt durch den Schulleiter, die 
Einteilung der Unterrichtszeiten durch die betref-
fende Lehrperson. Wünsche betreffend Lehrperson 
oder Unterrichtszeit sind auf dem Anmeldeformular 
anzubringen. Sie werden nach Möglichkeit berück-
sichtigt, können aber nicht als Bedingung ange-
nommen werden. Es sei ausdrücklich festgehalten, 
dass auch am Mittwochnachmittag, samstags und 
in der Mittagszeit Musikstunden angesetzt werden 
müssen. Die Festlegung der Unterrichtszeiten wird 
in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres 
vorgenommen, sobald die Schüler/-innen über die 
neuen Stundenpläne verfügen.

4.	 Feier-, Fest- und Konferenztage
a) Durchführung des Unterrichts:

- Samstage vor Ferien
- Heutage
- Alter Silvester (13. Januar)
- Jahrmarkt
- Kantonalkonf. der Lehrpersonen
- Viehschau
- Tag nach dem Kinderfest

b) Ausfall des Musikunterrichts, der nicht   
 kompensiert wird:
- Feiertage und besondere Schulanlässe      
  (Sporttag, Schulreise, etc.)
- Krankheit Schüler/in ohne Arztzeugnis
- Abwesenheit Schüler/in
- anderer Ferienplan als Herisau
  (es gilt der Herisauer Ferienplan)

- Gidio und Blochmontag in den
  jeweiligen Gemeinden ab Mittag
- Kinderfest (Herisau)
- Einteilwoche nach den Sommerferien 

c) Ausfall des Musikunterrichts, der
kompensiert wird:
- Abwesenheit der Musiklehrperson (1:1)
- Militär / Zivilschutz des Lehrers
 (Rückerstattung oder Ersatzlehrer)
- Krankheit Lehrer
 (Rückerstattung oder Ersatzlehrer)
- Krankheit Schüler/in mit Arztzeugnis
 (Rückerstattung ab zweiter
  aufeinanderfolgenden Ausfallstunde)
Für grössere Ausfälle (ab 3 Ausfällen pro
Semester), die nicht in der Person des Schülers 
begründet sind, kann auf Antrag ausnahmsweise 
eine Kompensation oder Rückvergütung erfolgen.

5.     Über die Kosten gibt die Broschüre der 
Musikschule Auskunft. Gesuche um Schulgelder-
mässigung sind für Einwohner der Gemeinde Heri-
sau auf dem entsprechenden Formular einzureichen 
(Gesuchsformulare können auf dem Musikschulse-
kretariat bezogen werden; die Beurteilung erfolgt 
aufgrund der Richtlinien der Schweiz. Konferenz für 
öffentliche Sozialdienste, SKOS).

6.     Der Kauf eines Instrumentes sollte vorher
mit der Lehrperson besprochen werden.

7.     Unregelmässigkeiten im Schulbetrieb sind
dem Schulleiter zu melden und mit ihm abzuklären. 
Abzüge vom Schulgeld ohne vorherige Abklärung 
sind nicht statthaft

8.     Die Schule erwartet, dass die Eltern ihr 
Kind zu regelmässigem und gewissenhaftem Üben 
anhalten, von Zeit zu Zeit mit der Lehrperson 
Kontakt aufnehmen und Unterrichtsstunden und 
Vortragsübungen besuchen.

9.     Die Schüler/innen sind verpflichtet, den 
Unterricht regelmässig und pünktlich zu besuchen. 
Begründete Absenzen sind der Lehrperson recht-
zeitig mitzuteilen, möglichst am Vortag.

Anmeldeformular
Name/Vorname des Schülers: ………………………………………………………………………….....................

Geburtsdatum: .............................................................	Schulhaus/Ort: ...........................................................

Name/Vorname eines Elternteils: ………………………………………………………………...............................

Genaue Adresse: ………………………………………………………………………….........................................

PLZ/Ort: ……………………………………………………………………………………………………....................

Telefon: ……………………………………......................	E-Mail: ........................................................................

Musikalische Grundschulung
Früherziehung	  1. Kiga 	 2. Kiga        	  Ergänzungskurs/ 3. Klasse

Instrument

Gewünschtes Instrument: ……………………………………………………………………………………………...

Schüler/Innen (pro Woche):	  30 min.   40 min.	  50 min.	  60 min.
	  wir wünschen den Musikunterricht als Musik+ Angebot
Erwachsene (pro Semester):	  5 Std.	  9 Std.	  12 Std. 	  18 Std.    

Gruppenunterricht: 	  2er Gruppe 	  3er- Gruppe    Dauer: ......................
	 (nur nach Möglichkeit und Absprache)
Familienmusizieren	  3 - 5 Teilnehmer 	  6 - 8 Teilnehmer 
		
Wunsch Lehrkraft: ………………………………………………………………………………………………………

Ensemble / Kammermusik 

Ensemblename: ........................................	 wöchentlich 60 min. 	  14-täglich 60 min.

Bitte beachten Sie: Die publizierten Richtlinien haben verbindlichen Charakter. Die Eltern bestätigen mit 
ihrer Unterschrift, davon Kenntnis zu haben und den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, sowie 
die Kündigungsfrist einzuhalten.

Datum: …………………………………........	Unterschrift der Eltern: ..................................................................

Bitte bis spätestens 15. Mai bzw. 15. Dez. einsenden an:
Musikschule Herisau, Eggstrasse 27, 9100 Herisau



Instrumental- Vocalunterricht

a)	 für Schüler/innen (auch Mittelschüler/innen und Lehrlinge)
	 Einzelunterricht 	 30 Minuten 	 Fr. 480.-
		  40 Minuten 	 Fr. 630.-
		  50 Minuten 	 Fr. 785.-
		  60 Minuten 	 Fr. 940.-

	 Gruppenunterricht 	 Gruppe à 2
	 (Preis pro Person)	 40 Minuten 	 Fr. 400.-
		  60 Minuten 	 Fr. 600.-
		
		  Gruppe à 3
		  40 Minuten 	 Fr. 270.-
		  60 Minuten 	 Fr. 400.-
b) 	 für Erwachsene
	 Einzelunterricht 	 5 Std. pro Semester 	 Fr. 450.-
		  9 Std. pro Semester 	 Fr. 810.-
		  12 Std. pro Semester 	 Fr. 1080.-
		  18 Std. pro Semester 	 Fr. 1620.-

	 Gruppenunterricht 	 Gruppe à 2
	 (Preis pro Person) 	 9 Std. pro Semester 	 Fr. 530.-
		  12 Std. pro Semester 	 Fr. 700.-

		  Gruppe à 3
		  9 Std. pro Semester 	 Fr. 350.-
		  12 Std. pro Semester 	 Fr. 470.-

Kammermusikensembles 	 	 4 – 8 Teilnehmer/-innen

Das Ensemble wird mit gleichen, oder aus derselben Familie stammenden, Instrumenten gebildet.

a) 	 für Schüler/innen (auch Mittelschüler/innen und Lehrlinge)
	 wöchentlich 60 Minuten 	 mit Instrumentalunterricht 	 Fr. 50.-
		  ohne Instrumentalunterricht 	 Fr. 180.-
	 14-täglich 60 Minuten 	 mit Instrumentalunterricht 	 Fr. 25.-
		  ohne Instrumentalunterricht 	 Fr. 90.-
b) 	 für Erwachsene
	 wöchentlich 60 Minuten 	 mit Instrumentalunterricht 	 Fr. 125.-
		  ohne Instrumentalunterricht 	 Fr. 450.-
	 14-täglich 90 Minuten 	 mit Instrumentalunterricht 	 Fr. 95.-
		  ohne Instrumentalunterricht 	 Fr. 340.-
		

Tarife pro Semester
Musikalische Grundschulung (Früherziehung und Ergänzungskurse)

Pro Semester 		  Fr. 200.-

Familien Musizieren		  Pro Semester 10 Stunden

3 - 5 Teilnehmer		  Fr. 700.-
6 - 8 Teilnehmer		  Fr. 900.-

Ensembles 		  wöchentlich 60 Minuten

– Big Band
– Rock/Pop-Band
– Kinderchor 	 Mittelstufe (Unterstufe auf Anfrage)
– Jugendchor 	 Oberstufe
– Percussionsensemble 	 Afrikanisch/Latin
– HarmoniX 	 Vorstufe für Blasorchester
– MusicStrings 	 grosses Streicherensemble

a) für Schüler/innen (auch Mittelschüler/innen und Lehrlinge)
	 mit Instrumentalunterricht 	 Fr. 50.-
	 ohne Instrumentalunterricht 	 Fr. 180.-

b) für Erwachsene 	 mit Instrumentalunterricht 	 Fr. 125.-
	 ohne Instrumentalunterricht 	 Fr. 450.-

Alle Ensemble-Angebote können bei ungenügenden Anmeldungen ausfallen.

Musik +

Mix aus Einzel-, Gruppen und Klassenunterricht (Zeiten + Preise wie Einzelunterricht)

Familienrabatt

Familien mit 3 Kindern an der Musikschule 5 % Ermässigung
Familien mit 4 und mehr Kindern an der Musikschule 10 % Ermässigung

Musikschule Herisau, Eggstrasse 27, 9100 Herisau, 071 354 55 70
musikschule@herisau.ar.ch, www.herisau.ch


